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Samstag, 5. Dezember
18.00 Uhr

Kartause Ittingen

Offenes
Singen

im Advent
Vokalensemble

Chantetout

Eintritt frei

tecum - Zentrum für

Spiritualität, Bildung und

Gemeindebau

Telefon 052 748 41 41

tecum@kartause.ch

www.tecum.ch
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Freitag, 4. Dezember 2015 ForumThurgau 45

Anzeige

IM NOTFALL

Kreuzlingen und Umgebung:
Kreuzlingen, Tägerwilen,
Ermatingen, Bottighofen,
Lengwil, Birwinken, Siegers-
hausen, Illighausen, Scherzin-
gen, Münsterlingen, Schönen-
baumgarten und Zuben. Haus-
arzt anrufen. Den Notfallarzt
erreicht man direkt unter
Tel. 0900 000 199. Bei
Unklarheiten Notruf 144
anrufen.
Amriswil-Obersee: Amriswil,
Uttwil, Dozwil, Kesswil, Güttin-
gen, Altnau, Langrickenbach,
Herrenhof, Dünnershaus, Som-
meri, Hefenhofen und Muolen.
Notfallarzt unter 0900 000 327,
bei Unklarheiten Tel. 144 an-
rufen.
Arbon-Romanshorn: Arbon,
Roggwil, Neukirch, Egnach,
Salmsach und Romanshorn.
Hausarzt anrufen, bei Unklar-
heiten gilt für Region Arbon
Tel. 0900 575 420, für Region
Romanshorn Tel. 0900 575 460
oder Tel. 144.
Bischofszell-Sulgen: Bischofs-
zell, Hauptwil, Zihlschlacht,
Sitterdorf, Hohentannen, Schö-
nenberg, Kradolf, Heldswil,
Sulgen, Erlen, Leimbach und

Andwil. Notfallarzt unter
0900 575 422 anrufen,
bei Unklarheiten Tel. 144
anrufen.
Rorschach: Rorschach, Ror-
schacherberg, Goldach, Unter-
eggen, Tübach, Mörschwil,
Horn, Steinach. Notfallarzt
unter Nr. 0900 141 414 anrufen.
Region Frauenfeld: Bei Not-
fällen zuerst den Hausarzt an-
rufen. Ist dieser (oder sein Ver-
treter) nicht erreichbar, wende
man sich an die Notfallpraxis im
Spital Frauenfeld, Telefon
052 723 77 77. In lebensbedroh-
lichen Situationen die Notfall-
zentrale 144 anrufen. Apotheke:
Die diensthabende Apotheke ist
von 8 bis 18 Uhr unter
079 698 31 31 erreichbar.
Kreis Thurtal-Untersee: Haus-
ärztlicher Notfalldienst im
Notfallkreis Thurtal-Untersee
(Einzugsgebiet der Praxen
von Felben-Wellhausen, Müll-
heim, Wigoltingen, Steckborn,
Berlingen): Auch in Notfällen
wenden Sie sich bitte zuerst an
Ihren Hausarzt oder den
nächstliegenden Arzt. Bei
dessen Abwesenheit erfahren
Sie die Adresse des dienst-

habenden Notfallarztes am
Telefonbeantworter (oder falls
dies aus technischen Gründen
einmal nicht klappen sollte,
über die Notrufnummer 144).
Die Notrufnummer kann bei
lebensbedrohlichen Situationen
auch direkt gewählt werden.
Region Weinfelden: Notfall-
dienst (für alle acht Gemeinden
im alten Bezirk Weinfelden)
Arzt: Bei Notfällen zuerst den
Hausarzt anrufen. Ist dieser
(oder sein Vertreter) nicht er-
reichbar, wende man sich an
die Notfallpraxis im Spital
Frauenfeld, Telefon
052 723 77 77. In lebensbedroh-
lichen Situationen die Notfall-
zentrale 144 anrufen. Apothe-
ken: Notfallbereitschaftsdienst
der Apotheken von 8 bis 18 Uhr,
Thurgau West 079 698 31 31,
Thurgau Ost 079 698 31 32.
Bezirk Münchwilen: Bei
Notfällen zuerst den Hausarzt
anrufen. Ist dieser (oder sein
Vertreter) nicht erreichbar,
wende man sich an die Notfall-
praxis im Spital Frauenfeld,
Telefon 052 723 77 77. In lebens-
bedrohlichen Situationen die
Notfallzentrale 144 anrufen.

Apotheke: Die diensthabende
Apotheke ist von 8 bis 18 Uhr
unter 079 698 31 31 erreichbar.

Notfalldienst-Apotheken
von 8 bis 18 Uhr
Thurgau West:
Tel. 079 698 31 31
Thurgau Ost:
Tel. 079 698 31 32

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Wenn Ihr Zahnarzt nicht
erreichbar ist, Telefon 144.

Schweizerisches Toxikologisches
Informationszentrum:
Klosbachstrasse 107, Zürich
In Notfällen: Telefon 144.

Rega:
Kurznummer 1414 (144).

Fachstelle Opferhilfe:
Beratung für Opfer von physi-
scher, psychischer und/oder
sexueller Gewalt.
Kinder und Jugendliche
052 723 48 23.
Erwachsene 052 723 48 26.
(0900er Nummern, Fr. 1.50 pro
Minute ab Festnetz, ab Mobile
evtl. höher.)

Bildungspolitik ist
Sache des Volkes
Die Kosten für die Volksschulen
betrugen 2014 laut den kürzlich
publizierten Schulfinanzen des
Kantons Thurgau 518 Millionen
Franken. Allein durch diesen
hohen aus Steuergeldern finan-
zierten Betrag ist die Forderung
naheliegend, die Inhalte und
Ziele der Volksschule durch den
Grossen Rat und gegebenenfalls
durch das Volk legitimieren zu
lassen.

Dieses Anliegen ist ein
Hauptziel der mit über 5000
Unterschriften eingereichten
Volksinitiative «Ja zu einer guten
Thurgauer Volksschule». Und

dies nicht nur aus finanzpoliti-
schen Gründen: Keine staatliche
Institution hat einen derart be-
deutenden Einfluss auf die Ent-
wicklung der heranwachsenden
Generation wie die Volksschule.
Die heranwachsende Jugend
und zukünftigen Berufsleute
und Staatsbürger werden durch
sie geprägt. Daher ist es unver-
ständlich, wenn in einem
direktdemokratischen Staats-
wesen Inhalte und Ziele des
Volksschulwesens nur durch die
Regierung bestimmt werden.

Innerhalb der letzten zehn
Jahre hat sich der Volksschul-
aufwand sogar um 66 Millionen
Franken oder 15 Prozent erhöht.
Aufgrund des Schülerrückgangs

von 14 Prozent im selben Zeit-
raum resultierte bei den Kosten
pro Schülerin und Schüler eine
stärkere Steigerung von 34 Pro-
zent oder 4600 Franken. Ein be-
achtlicher Teil dieser Kosten-
steigerungen ist die Folge von
demokratisch nicht abgestütz-
ten Schulreformen wie bei-
spielsweise die Einführung des
altersdurchmischten Lernens.

Grundsätzlich spricht sich
das Initiativkomitee für Investi-
tionen in Bildung aus. Die Ein-
führung des Lehrplans 21 stellt
aber wiederum eine gravierende
Schulreform dar, die nicht von
der Schweizer Bevölkerung ge-
wünscht wird, sondern nach
Vorgaben der OECD erstellt

wurde. Allein im Thurgau sind
nur für die Einführungsphase
4,7 Millionen Franken geplant –
Steuergelder, die in Zeiten der
Knappheit lieber dem Unter-
richt der Schüler zukommen
sollten. Kaum nachvollziehbar
ist auch, dass der Kanton die
kostenintensiven Einführungs-
arbeiten vorantreibt, obwohl die
Thurgauer über den Lehrplan
erst noch abstimmen werden.

Bildungspolitik soll nicht nur
Sache weniger Experten oder
der Regierung sein, sondern von
der Bevölkerung diskutiert und
mitbestimmt werden.
Felix Huwiler, IG für eine gute
Thurgauer Volksschule,
8595 Altnau

Anzeige

Auf die Länge
kommt es an
Ausgabe vom 30. November 2015

Altmodische
Tierquälerei
Die Abbildung zeigt eigentlich
alles. Im Vordergrund ein Prä-
mierungs-Experte, der ein
Kaninchen brutal gepackt und
auf den Rücken gelegt hat, um
seine Länge zu messen, welche
offenbar wichtig ist für die
Punktezahl. Im Hintergrund
endlos scheinende, mehrstö-
ckige Käfigreihen für die Einzel-
haltung der Ausstellungskanin-
chen. So grausam werden diese
zu Ausstellungsobjekten degra-
dierten Lebewesen von den
Rassezüchtern nicht nur an den
Ausstellungen, sondern lebens-
länglich gehalten.

Rassezüchter interessieren
sich nicht für das Wesen der
Kaninchen und ihre Bedürfnisse
und Verhaltensweisen, sondern
nur für Rassemerkmale. Diese
Einstellung zu Tieren und zur
Natur stammt noch aus einer
Zeit, als der Mensch glaubte,
nur die künstlich veränderte
Natur sei erfreulich: viereckig
geschnittene Hecken und
schnurgerade kanalisierte
Bäche. Während Letzteres heute
einem anderen Naturverständ-
nis gewichen ist und man sich
an der möglichst unberührten
Natur und naturnahen Land-
schaft mit natürlich lebenden
Tieren erfreut, sind die Kanin-
chenzüchter geistig im letzten
Jahrhundert stehengeblieben.

Das wäre egal und Privat-
sache, wenn ihre Ausstellungs-
objekte Briefmarken oder sonst
etwas Lebloses wären. Tierquä-
lerei aber ist keine Privatsache –
so steht es in unserer Bundes-
verfassung. Der nicht vom Volk
gewählte Bundesrat hält es aber
nicht für nötig, sich an die Bun-
desverfassung und an das vom
Volk mit grossem Mehr gut-
geheissene Tierschutzgesetz zu
halten, sondern erlaubt die
Käfig- und Einzelhaltung immer
noch, obwohl unter Tierschutz-
organisationen seit langem ein
Konsens besteht, dass diese
Tierquälerei verboten gehört.

Einzige Hoffnung für die lei-
denden Tiere: Die Rassekanin-
chenzüchter sind eine ausster-
bende «Rasse», die akut unter
Mitgliederschwund leidet.
Erwin Kessler, Verein gegen
Tierfabriken Schweiz VgT.ch,
9546 Tuttwil

Ein kunterbunter Reigen
an Ideen
Ausgabe vom 30. November 2015

Mischnutzung bringt
massiv mehr Verkehr
Wer am letzten Samstagmorgen
der öffentlichen Diskussion
über die Zukunft der Stadt-
kaserne fernblieb, hat abge-
sehen von Kaffee und Godis
Buttergipfeln nicht viel verpasst.
Die Resultate des Jekami an den
zehn Tischen waren durch die
gedruckten Vorschläge der Ver-
anstalter vorprogrammiert und
absehbar: Buchstäblich alles soll
auf dem Kasernenareal möglich
werden inklusive das Gegenteil
davon. «Mischnutzung» ist das
Zauberwort, das alle Wünsche
erfüllen wird.

Dass drei Viertel dieser
Mischnutzungsideen einen
massiven Mehrverkehr (und
zwar motorisierten Individual-
verkehr) auslösen und somit das
zu Beginn der Veranstaltung
vom Stadtpräsidenten vorge-
stellte Verkehrskonzept glatt
unterlaufen würden, unter-
streicht die Untauglichkeit des
gewählten Verfahrens.

Ganz umsonst war der Sams-
tagmorgen aber nicht. Der
Stadtrat ist nun ermächtigt, das
zu planen, was dem Stadtrat
gefällt. Dazu gehört auch die
Freiheit, Unerwünschtes und
Unerhörtes zu vergessen.

Sache des Stadtrats und sei-
ner Berater wäre es, zuerst mit
dem VBS hart zu verhandeln
und den Handlungsspielraum
realistisch abzustecken. Danach
wäre es Sache des Souveräns,
die möglichen Varianten zu
diskutieren und verbindlich zu
entscheiden, welche Planungs-
ziele der Projektwettbewerb ver-
folgen soll.
Hannes Steiner, 8500 Frauenfeld
Manfred Gubler, 8512 Thundorf

Die Wahl liegt bei
den Schülern
Ausgabe vom 26. November 2015

Der Arbeitsmarkt
benötigt Akademiker
Die Aussage von Daniel Vetterli
(SVP), dass eine höhere Matura-
Quote mehr Arbeitslose bringt,
ist falsch und entspricht nicht
der Realität. Die Schweiz hat
seit Jahren einen Fachkräfte-
mangel. Bisher wurde dieses
Problem durch Zuwanderung
aus dem Ausland kaschiert.
Aber uns fehlt der gut ausgebil-

dete Akademiker-Nachwuchs in
allen Branchen, nicht nur bei
Ingenieuren und Informatikern.
Und auch sogenannte «Schmet-
terlingsfänger» (Zitat Toni Brun-
ner) oder «Regenbogenfach-
Studierende» beziehungsweise
Geistes-und Sozialwissenschaf-
ter sind gefragte Arbeitskräfte
und müssen zum Teil aus dem
Ausland rekrutiert werden.

Die Bundesstatistiken ver-
deutlichen dies: 20 Prozent der
in den letzten Jahren in der
Schweiz angestellten Sozial-,
Geistes- und Naturwissenschaf-

ter wurden aus dem Ausland
importiert. Bei den Ingenieuren
sind es ebenfalls mehr als 20
Prozent, bei den Lehrpersonen
rund 11 Prozent und im oberen
Management rund 18 Prozent.

Fakt ist: Nach einem abge-
schlossenen Studium finden in
der Schweiz beinahe alle Stu-
dienabgänger eine Festanstel-
lung, dies zeigt eine Unter-
suchung des Bundes von 2013.
Nur 2,8 Prozent der Sozial- und
Geisteswissenschafter sind er-
werbslos, bei den Naturwissen-
schaften sind es 3,8 Prozent.

Diese Werte liegen deutlich
unter der schweizerischen
Erwerbslosenquote von 4 bis
4,5 Prozent. Unabhängig wel-
ches Studienfach die Uniabgän-
ger besucht haben, der Arbeits-
markt in der Schweiz benötigt
sie, integriert sie, saugt sie quasi
auf. Darum gilt es das einheimi-
sche Potenzial besser zu nutzen
und die gymnasiale und die
Berufsmaturitätsquote moderat
anzuheben.
Stefan Schneider, Rektor
Kantonsschule Romanshorn,
8590 Romanshorn

Leserbild Arbeitsplatz mit Aussicht
Wolf-Dieter Burkhard aus Landschlacht fotografierte von Scherzingen aus über den See nach Meersburg.




